
Ich frage die Verwaltung: 
 
 

1. In welcher Höhe stehen Wohnheim-Plätze an allen Standorten berufsbildender 

Schulen der Stadt Halle zu welchen Konditionen für 

Auszubildende/Berufsschüler im Rahmen einer verpflichtenden auswärtigen 

Beschulung (Fachklassen) aktuell zur Verfügung? 

 
2. Wie viele Auszubildende werden im Rahmen einer verpflichtenden auswärtigen 

Beschulung an den Standorten der berufsbildenden Schulen der Stadt Halle 

aktuell unterrichtet? Bitte nach Lehrjahren aufschlüsseln. 

 
3. Kann die Verwaltung allen unter Punkt 2 genannten Auszubildenden, die einen 

Wohnheimplatz beantragen, einen Wohnheimplatz aktuell anbieten? Wenn nein, 

welche Alternativen bestehen für die Auszubildenden zu welchen Konditionen 

und in welchem Umfang wird diese Möglichkeit genutzt? 

 
 

gez. Johannes Streckenbach 
Stadtrat 
 


